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Standort

Gemarkung Deckenbach im Gebiet 

der Stadt Homberger (Ohm)  

Eigentum des Landes Hessen

SÖ WP Amöneburg-Roßdorf I + II

Windvorranggebiet 5112

Vorranggebiet Forstwirtschaft

Vorranggebiet Grundwasserschutz



Baufeld auf 

Mardorfer 

Kuppe



Visualisierung



Abstand

Deckenbach Einzelhaus 770 m

Höingen 1.350 m

Haarhausen 1.400 m

Deckenbach 1.500 m

FFH Roßberg + Höingen 2.300 m

VSG Amöneburger Becken 2.500 m

FFH Ohmwiesen 2.300 m



Vorhaben WEA HF1 Bestand

Nabenhöhe 161 m 139 m

Rotordurchmesser 158 m 120 m

Gesamthöhe 240 m 139 – 199 m

Leistung 5,3 MW 2,5 – 2,7 kW

Antragsteller juwi AG 



Zuwegungen zur WEA
Breite 4,5 m mit Schotter
Verbreiterung von Kurvenwinkel/ -radius



Zuwegungen zur WEA
Breite 4,5 m mit Schotter
Verbreiterung von Kurvenwinkel/ -radius



Kabeltrasse von WEA
Graben (1,20 x 0,6 m) 20 kV 

Kabel, WSG III



Alternative 

für 

Kabeltrasse





Immissionsorte





Blitzschutz

Die WEA ist zum Schutz vor 

Blitzeinschlag geerdet und 

abgeschirmt. „Da Blitze jedoch eine 

unvorhersehbare Naturgewalt 

darstellen, ist nicht auszuschließen, 

dass verschiedene Komponenten 

ungeachtet der in der Anlage 

eingesetzten Blitzschutzvor-

richtungen durch Blitzeinschlag 

beschädigt werden können.“



Eisschlag

Eiswurf 2016 auf Wanderweg in Nachbarschaft der 

WEA Amöneburg I und II im Norden von Homberg



Jeden Monat werden 
durchschnittliche zehn 
Windturbinen durch Feuer 
zerstört, hat die britische Elite-
universität Imperial College in 
einer Studie ermittelt. Die 
Feuerwehr hat wegen der 
Anlagenhöhe keine Möglichkeit 
zum löschen. Aus Sicher-
heitsgründen kann sie sich dem 
Standort oft auch nicht nähern 
und muss so die Entwicklung 
eines Vollbrandes der Vege-
tation rund um den An-
lagenstandort dulden. 
Oft fehlt auch schlicht das 
erforderliche Löschwasser.
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Wasserschutz

Bei Aufschlussarbeiten wurde Grund-

wasser in 1,0 m bis 1,4 m unter GOK 

angetroffen. Eine witterungsbedingte, 

oberflächennahe Schichtwasserführung 

im Verwitterungshorizont ist nicht 

auszuschließen (WPW Geoconsult S. 4).

Schwermetalle können aus den 

Betonfundamenten ausgelöst und in das 

Trinkwasser transportiert werden.



Horste von Rot-/ Schwarzmilan

nördlich von Deckenbach ca. 752 m 

südwestlich von Haarhausen 828 m 

Südwestlich von Haarhausen 857 m

Mindestabstand Leitfaden Hessen 1000 m

nördlich von Höingen 1175 m 

Wechselhorst nördlich von Höingen 1298 m

Hess. Verwaltungsgerichtshof 1500 m



Flugbewegungen 

des Rotmilan im 

Radius von 

1.000 (rot) bzw. 

1.500 m (gelb)
Ornithologisches 

Gutachten 2020 Karte 3



Rotmilan

Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 

BNatSchG durch Verwirklichung des geplanten Vorhabens kann 

nur unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen 

(Betriebszeitenregelung) ausgeschlossen werden (LPB S. 60). 

Die Maßnahmen der „Abschaltung von Anfang März bis Ende 

August für die geplante Anlage mit einer >80 m hohen rotorfreien 

Zone über Grund bei einer Windgeschwindigkeit < 5,2 m/s im 

Gondelbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang .“ (S. 

66) ist ungeeignet, weil der Rotmilan auch bei größeren, hier 

üblichen, Geschwindigkeiten fliegt. 



Landschaftsplan 

der Stadt Homberg

Die Inhalte des Landschaftsplanes, 

des Flächennutzungsplanes und des 

Raumordnungsplanes stehen als 

öffentliche Belange dem Bau der 

Trassen für die Zuwegung und der 

Energieleitung entgegen.





Einwendungsfrist

Die Stadt Homberg kann – ebenso 

wie ihre Bürger – nach § 10 Abs. 3 

BImSchG Einwendungen gegen das 

Vorhaben schriftlich bei einem der 

Auslegungsstellen erheben. Zu 

diesen Auslegungsstellen zählt das 

Regierungspräsidium Gießen, aber 

auch die Stadtverwaltung Homberg 

(Ohm)



Beschluss Nr. 1:

Planungsziel der Stadt in einem 

Verfahren zur Änderung des 

Flächennutzungsplanes ist die 

Nutzung der Flächen nördlich von 

Deckenbach zur stillen Erholung.



Beschluß Nr. 2: 

Die Schallprognose für Höingen 

wird hinsichtlich der Faktoren 

Totalität, Impulscharakter, 

Methodik und Schlüssigkeit 

fachlich geprüft.



Beschluß Nr. 3:

Die Stadt erhebt Einwendungen 

im immissionsschutzrechtlichen 

Verfahren zur WEA Amöneburg III


